
ars.at
Von den Besten lernen.

Int. Wirtscha�
Fehler vermeiden – Kosten sparen!

RA
 D

r. 
Ze

il
er

, F
C

IA
rb

Sc
h

ö
n

h
e

rr
 R

e
c

h
ts

a
n

w
ä

lte

RA
 D

r. 
Fi

eB
in

g
er

Fi
e

b
in

g
e

r, 
Po

la
k,

 L
e

o
n 

&
 P

a
rtn

e
r 

RA
 D

r. 
H

a
u

se
r,

 L
L.

M
.

H
a

us
e

r  P
a

rt
ne

rs
 R

e
c

ht
sa

nw
ä

lte

U
n

iv
.-

Pr
o

f. 
D

r. 
Kl

ic
Ka

U
n

iv
e

rs
itä

t 
M

ün
st

e
r

Highlights aus Schiedsverfahrensrecht 

und internationalem Zivilprozess

Mit  

experten 

aus der  

Praxis!

15. september 2011, Wien 
16. Oktober 2012, Wien
jeweils von 9.00 – 17.00 Uhr



IHr NutZeN
Durch die zunehmende Globalisierung des Wirtschaftsverkehrs kommt der Schiedsgerichtsbarkeit immer größere Bedeu-
tung zu. In vielen Ländern werden zwar Schiedssprüche, nicht aber Entscheidungen ausländischer Gerichte vollstreckt. 
Auch bei Vereinbarungen mit Unternehmen aus Staaten, die schlecht funktionierende Justizsysteme haben, ist der Abschluss 
von Schiedsvereinbarungen eine erwägenswerte Alternative.

So flexibel Schiedsverfahren gestaltet werden können, unterliegen sie doch  eigenen Regeln. Fehler können zu großen 
Nachteilen für die Parteien führen. In diesem Seminar erhalten Sie viele praktische Hinweise – von der Einleitung eines 
Schiedsverfahrens über die Verfahrensabwicklung bis zu Kostenansprüchen und zur Vollstreckung von Schiedssprüchen.

Für jene grenzüberschreitenden Fälle, in denen die Parteien keine Schiedsver einbarung getroffen haben, gewinnt das 
internationale Zivilprozessrecht zunehmend an Bedeutung. Wo kann/muss ich klagen? unter welchen Voraussetzungen 
wird eine ausländische Gerichtsentscheidung international vollstreckt? Welchen einfluss hat dabei das europäische recht? 
Diese und daran anknüpfende Fragen werden ebenfalls im rahmen des Seminars behandelt.

reFereNteN
rA Dr. rudolph K. Fiebinger
Senior Partner der Kanzlei Fiebinger, Polak, Leon & Partner Rechtsanwälte GmbH; Leiter des Bereichs Gerichts- und Internationale Schieds-

gerichtsverfahren; war bereits in über 50 internationalen Schiedsverfahren sowohl als Schiedsrichter als auch als Parteienvertreter tätig;  

Präsident der österreichischen Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (ArbAut) und Autor zahlreicher Beiträge zur Schiedsgerichtsbarkeit; 

österreichisches Mitglied im ICC Schiedsgerichtshof.

rA Dr. Wulf Gordian Hauser, LL.M.
Senior Partner von Hauser  Partners Rechtsanwälte GmbH, als Anwalt zugelassen in Österreich, New York,  Washington, D.C. und in Liech-

tenstein. Tätigkeitsschwerpunkte: Cross-Border-M&A, internationale Schiedsverfahren, Gesellschafts- und Stiftungsrecht, Kapitalmarkt- und 

Übernahmerecht, Bankrecht und Finanzierungen. Mitglied der Übernahmekommission.

univ.-Prof. Dr. thomas Klicka
Seit 1995 Universitätsprofessor an der Universität Münster für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Rechtsvergleichung; Lehrtätigkeit 

auch an der Universität Wien; etwa 100 Publikationen zum Zivilverfahrensrecht und zum bürgerlichen Recht; Mitwirkung an führenden 

Kommentaren zum Zivilprozessrecht, Of Counsel bei Wolf Theiss Rechtsanwälte.

rA Dr. Gerold Zeiler, FCIArb
Rechtsanwalt in Wien und Partner der Schönherr Rechtsanwälte GmbH; Tätigkeitsschwerpunkt Schiedsverfahrensrecht, Vorstandsmitglied 

ArbAUT, Mitglied der ICC Commission on Arbitration, Mitherausgeber Austrian Arbitration Yearbook.
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SeMINArINHALte
9.00 – 10. 30 Uhr  RA Dr. Fiebinger

 Q Objektiver Vergleich 
 – Schiedsverfahren gegenüber gerichtlichen Verfahren

 Q Sprache des Schiedsverfahrens
 – Wesentliche Erleichterung und Kostenreduktion

 Q Verfahrendauer und Fast track Proceedings 
 – Aufhebungsgrund rechtliches Gehör

 Q Schiedsklausel
 – Mögliche Ergänzungen / – Pathologische Schiedsklauseln

10.45 – 12.15 Uhr RA Dr. Zeiler, FCIArb

 Q Anwendbares materielles recht im Schiedsverfahren
 – Eingriffsnormen / – Zwingendes Recht, z.B. Kartellrecht
 – Aufhebungsgründe  
wegen Rechtsverletzung – Ordre public 

 Q einstweiliger rechtsschutz 

 Q Wirkung aufgehobener Schiedssprüche

13.15 – 14.45 Uhr RA Dr. Hauser, LL.M.

 Q Schiedsgutachten und Verhältnis zu Schiedsgericht
 – Überprüfbarkeit / – Einbindung in Verfahren / – Instanzenzug

 Q Sachverständige im Schiedsverfahren
 – Parteienernannte Sachverständige 
 – Vom Schiedsgericht ernannte Sachverständige

 Q Beweisverfahren und Verfahrensdurchführung
 – Zeugenbeweis

 – Witness Statements / – Witness Conferencing / – Kreuzverhör

 – Urkundenbeweis
 – Document Discovery

 Q Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten 
 – BGH-Entscheidung / – Das Problem des Konsumenten

 – Probleme bei Mehrparteienschiedsverfahren
 – Ausdehnung von Schiedsklauseln auf Parteien,  
die keinen Schiedsvertrag unterschrieben haben    

 – Rechtskraftwirkung von Entscheidungen 

 Q Aufhebungsgründe
 – Praktisch relevante Verfahrensfehler

15.00 – 17.00 Uhr Univ.-Prof. Dr. Klicka

 Q Verhältnis Schiedsgericht – ordentliches Gericht
 – Einflussnahme ordentlicher Gerichte  
auf Schiedsverfahren (neue EuGH-Judikatur)

 Q Grundstrukturen des internationalen Zivilprozessrechts
 – Internationale Zuständigkeit 
 – Internationale Urteilsanerkennung und -vollstreckung
 – Neueste Entwicklungen 

 Q euGVVO
 – Anwendungsbereich – sachlich und räumlich
 – Internationale Zuständigkeit
 – Internationale Streitanhängigkeit – „Italian Torpedo“
 – Einstweiliger Rechtschutz 
 – Über die Grenze vollstreckbarer Titel

 Q Sonderverfahren 
 – VollstreckungstitelVO / – MahnVO / – BagatellVO

Wer MuSS INFOrMIert SeIN
�� LeiterInnen�der�Rechtsabteilung�von�Unternehmen
�� CFOs�/�Finanzvorstände
�� TransaktionsberaterInnen
�� Personen�im�Bereich�Private�Equity
�� RechtsanwältInnen
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terMINe / VERANSTALTUNGSORT 
termine 15. September 2011

ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2–4, 1010 Wien

16. Oktober 2012 

ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2–4, 1010 Wien

uhrzeit jeweils von 9.00–17.00 Uhr

Gebühr je  450,–

inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % USt. 
An  meldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze 
berück sichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum 
Seminartermin zu überweisen.

erMäSSIGuNGeN
10 %  (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

30 % (per TN) ab 10 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

20 %*  für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen

 *Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid. Ermäßigungen sind nicht addierbar!

StOrNO
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminar-
betrages, bei Stornierungen oder Nicht erscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung 
gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,–. Bei einer Um buchung auf 
einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine 
Gebühr von € 20,– exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. 
Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbst ver ständlich 
können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare 
aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

ANMeLDuNG
  (01) 713 80 24–14           (01) 713 80 24–27         office@ars.at

INFOrMAtION
Projektorganisation: Carina Österreicher
Inhalt / Konzeption: Ute Walch

ANMeLDuNG / UNTERLAGENBESTELLUNG
 □Ja, ich melde mich an für das Seminar „Highlights aus Schiedsver-
fahrensrecht und internationalem Zivilprozess” 
   

Termin

 □Ja, ich bestelle per Nachnahme die Seminarunterlage zu 40 % des 
Seminar beitrages, da ich an der Teilnahme verhindert bin.

Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!

 ... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch ge speichert werden und ich per Fax/ 
E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

1. teILNeHMer/IN   Konzipientin     Berufsanwärterin

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel. Fax

E-Mail

2. teILNeHMer/IN   Konzipientin     Berufsanwärterin

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel. Fax

E-Mail

FIrMA Beschäftigte      bis 100   100–200   über 200

Branche/ Firma 

Straße, Postfach

PLZ, Ort

Datum Unterschrift


